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Niederschrift 

 

über die am 21.03.2024 um 19.00 Uhr im Sitzungssaal stattgefundene Sitzung des 

Gemeinderates. 

 

Anwesende: 

 MMag. Lukas Schmied  

 Mag. Martin Krämer  

 Maria Gahr-Vohradsky  

 Martin Weißenbrunner  

 Erich Steiner  

 Wilhelm Greuter  

 Alexander Erler, BA  

 Sonja Fender  

 Martin Vogl  

 DI Christoph Müller  

 Murat Celik  

 Robert Moosleitner  

 Alexandra Jeller  

 Karoline Reitmeir  

 Mst. Dietmar Hinterreiter  

 Dr. Maria Schaffenrath  

 Martin Schrott  

  

 Ersatzmitglieder: 

 Haris Alibabic  

 Monika Heinzle für MMag. Lukas Schmied bei Punkt 5.1 

  

 Weitere Anwesende: 

 Ortsvorsteher Martin Egger  

  

 von der Verwaltung: 



926 -    2    -  

 

 Alfons Höllrigl  

 Finanzverwalter Mario Remes  

 Amtsleiterin Dr. Veronika Sepp-Zweckmair  

  

 

Entschuldigt abwesend: 

 Robert Peer  

 Valentina Schwaninger  

 

Schriftführer: Alexander Jank 
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Tagesordnung: 

 

1) Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2) Genehmigung der Tagesordnung - Beschlussfassung zum Ausschluss der Öffentlich-

keit 

3) Anmerkungen zur letzten Niederschrift 

4) Anträge des Gemeindevorstandes: 

4.1) Parkraumbewirtschaftung Schwimmbad 

4.2) Räumlichkeiten Polytechnische Schule Hall 

4.3) Freistellungserklärung Gst 542 in EZ 16, KG 81019 Wattenberg 

5) Anträge des Überprüfungsausschusses: 

5.1) Rechnungsabschluss 2023; Prüfung und Genehmigung 

6) Anträge des Technischen Ausschusses: 

6.1) Erlassung eines Bebauungsplanes für das neu gebildete Gst. 24/6, KG Wat-

tens ( Papierfabrik - Neubau Wasseraufbereitungsgebäude) 

6.2) Bebauungsplan B48 Gst 422/8, Innstraße 25, BV SK1 Projekt GmbH 

7) Anträge des Umwelt-, Verkehrs- und Energieausschusses: 

7.1) Angebot Teilverkehrskonzept Wattens Nordwest, Beratung und Beschluss 

8) Anträge des Sozial-, Familien- und Integrationsausschusses: 

8.1) Verwaltungsgemeinschaft Sommerhort Wattens-Fritzens-Wattenberg 

9) Anträge des Wohnungsausschusses: 

9.1) Mietvertragsverlängerungen 

9.2) Vergabe von freien Wohnungen 

10) Personalangelegenheiten 

10.1) Bediensteter Bauhof - Umstufung in eine andere Entlohnungsgruppe 

10.2) Personalangelegenheit Gemeindebeamter 

11) Bericht aus dem Gemeindevorstand 

12) Bericht des Bürgermeisters 

13) Anträge, Anfragen und Allfälliges:für vertrauliche Angelegenheiten 

14) Anträge, Anfragen und Allfälliges: 
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1) Begrüßung und Feststellung der Beschlussfä-

higkeit 

Bürgermeister MMag. Lukas Schmied eröffnet die Sitzung des Gemeinderates, begrüßt 

die anwesenden Mitglieder, die Besucher, die Vertreter der Presse und die Damen und 

Herren der Verwaltung. Er stellt die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest und gibt 

bekannt, dass sich GR Schwaninger Valentina für die Sitzung entschuldigen hat lassen. 

 

2) Genehmigung der Tagesordnung - Beschluss-

fassung zum Ausschluss der Öffentlichkeit 

Bericht: 

 

Sodann stellt der Bürgermeister den folgenden Antrag zum Ausschluss der Öffentlichkeit: 

 

Tagesordnungspunkt 9 Anträge des Wohnungsausschusses 

 

Tagesordnungspunkt 10 Personalangelegenheiten 

 

Tagesordnungspunkt 13 Anträge, Anfragen und Allfälliges: für vertrauliche Angelegenhei-

ten 

 

Diskussion: 

 

GR Dr. Maria Schaffenrath stellt zum Tagesordnungspunkt folgenden Antrag:  

Der Gemeinderat möge beschließen, dass die Diskussionen und Beschlussfassungen 

über die Neu-Vergabe von Gemeindewohnungen weiterhin im nichtöffentlichen Teilbe-

reich stattfinden. In weiterer Folge sind jedoch im öffentlichen Protokoll der jeweiligen Ge-

meinderatsitzung die Namen der Wohnungswerber*innen die den Zuschlag erhalten so-

wie das Abstimmungsergebnis zu veröffentlichen. 

 

Der Bürgermeister erklärt, dass es bereits Vorgespräche gab. 

 

Antrag und Beschluss: 
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Der Gemeinderat beschließt, dass die Diskussionen und Beschlussfassungen über 

die Neu-Vergabe von Gemeindewohnungen weiterhin im nichtöffentlichen Teilbe-

reich stattfinden. In weiterer Folge sind jedoch im öffentlichen Protokoll der jeweili-

gen Gemeinderatsitzung die Namen der Wohnungswerber*innen die den Zuschlag 

erhalten sowie das Abstimmungsergebnis zu veröffentlichen. 

 

Abstimmungsergebnis: beschlossen 

Ja. 18 Nein: 0 Enthaltung: 0 

 

Antrag und Beschluss: 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Tagesordnungspunkt 9 unter Aus-

schluss der Öffentlichkeit zu behandeln. 

 

Abstimmungsergebnis: beschlossen 

Ja. 18 Nein: 0 Enthaltung: 0 

 

Antrag und Beschluss: 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Tagesordnungspunkt 10 unter Aus-

schluss der Öffentlichkeit zu behandeln. 

 

Abstimmungsergebnis: beschlossen 

Ja. 18 Nein: 0 Enthaltung: 0 

 

Antrag und Beschluss: 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Tagesordnungspunkt 13 unter Aus-

schluss der Öffentlichkeit zu behandeln. 
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Abstimmungsergebnis: beschlossen 

Ja. 18 Nein: 0 Enthaltung: 0 

 

 

 

 

3) Anmerkungen zur letzten Niederschrift 

Bericht: 

 

Keine Wortmeldungen. 

 

 

 

4) Anträge des Gemeindevorstandes: 

 

4.1) Parkraumbewirtschaftung Schwimmbad 

Bericht: 

 

Der Bürgermeister berichtet: 

 

P1 Privatparkplatz Schwimmbad: 

Die Parkraumbewirtschaftung beim P1 Privatparkplatz Schwimmbad wird ab der 

Schwimmbadsaison 2024 ganzjährig eingehoben. Für die Dauer der Schwimmbadsaison. 

Aufgrund der Evaluierung der Verwaltung (Gemeindepolizei, Museum, Finanzverwaltung, 

Schwimmbadpersonal, Personalbüro, Amtsleitung und Bürgermeister) unmittelbar nach 

der Schwimmbadsaison am 25.09.2023 (Ergebnis Rückmeldung aus der Bevölkerung): 

Die Überwachung soll durch eine Firma mittels Videoüberwachung erfolgen: keine 

Anschaffungskosten für die Gemeinde, keine Personalressource der Gemeinde mehr für 

Kontrolle/Überwachung, Strafzettel, etc., Beschwerdemanagement hat die Firma, techni-

sche Entleerung der Automaten übernimmt weiterhin die Gemeindepolizei; Möglichkeit 
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der Bezahlung mittels Bargeld/Bankomatkarte/ParkApp – erleichtert den Zugang für Bür-

gerInnen und BesucherInnen; 

 

P2 Privatparkplatz Friedhof 

Änderung von 90 min auf 1 Stunde gratis parken. 

 

Weiters wird auf den Amtsvermerk aufmerksam gemacht.  

 

Diskussion: 

 

GV Martin Weissenbrunner erklärt, dass die ganzjährige Bewirtschaftung auch der Über-

prüfungssauschuss befürwortet. Jedoch muss er bei dem Antrag dagegen stimmen, auch 

wenn die Lösung mit den Anrainer gut ist. Da die Vereine in diesem Bereich keine Be-

rücksichtigung finden. 

 

GR Dr. Maria Schaffenrath erklärt, dass sie die ganzjährige Bewirtschaftung begrüßt. Es 

wird ergänzt, dass der Friedhofparkplatz ein Defizit von ca. € 12.000,-- hat. Weiters wird 

erklärt, ob es nicht möglich ist mehr Dauerparker für diese Fläche zu bekommen, da man 

dadurch das Defizit verringern könnte. Weiters wird angefragt wie viel ein Dauerparker 

zahlen muss. 

 

Der Bürgermeister erklärt, dass er dies nicht auswendig weiß. Jedoch wird der Preis sich 

bei ca. €40,-/Monat belaufen.  

 

Ortsvorsteher Martin Egger fragt nach, ob die Strafe die Gemeinde festlegt.  

 

Der Bürgermeister erklärt, dass die Strafe bei € 65,- festgelegt wurde und damit liegt man 

deutlich an der unteren Grenze im Vergleich zu anderen.  

 

Ortsvorsteher Martin Egger erklärt, dass die 60 min. Gratisparken beim Friedhof sehr 

kurz sei, wenn man als Beispiel bei der Marienkirche ein Begräbnis besuchen möchte.  
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GV Martin Weissenbrunner fragt nach, ob die Strafhöhe einen Unterschied bei 15 min. 

oder 2 Tage Falschparken macht. 

 

Der Bürgermeister erklärt, dass dies ein Detail in Vertrag sei, jedoch kann er sich vorstel-

len, dass dies nicht nur eine Strafe ist. 

 

Vbgm. Mag. Martin Krämer findet es gut, dass die Anrainer eingebunden wurden. Da das 

Parken immer ein großes Thema ist und verweist dabei auf die Fläche beim Hammer-

schmidt. 

 

 

Antrag und Beschluss: 

 

Der Gemeinderat beschließt mit einer Gegenstimme, den Schwimmbadparkplatz 

ganzjährig zu den Kriterien laut Amtsvermerk vom 11.03.2024 zu Bewirtschaften. 

Weiters wird für den Friedhof-Parkplatz 1 Stunde Gratisparken beschlossen.  

 

 

Abstimmungsergebnis: beschlossen 

Ja. 17 Nein: 1 Enthaltung: 0 

 

 

4.2) Räumlichkeiten Polytechnische Schule Hall 

Bericht: 

 

Der Bürgermeister berichtet über das Ausweichsquartier für die Räumlichkeiten Polytech-

nische Schule Hall. Weiters wird auf die Details der Anmietung und der Vereinbarung zwi-

schen der Marktgemeinde Wattens und der Stadt Hall referiert. 

 

Diskussion: 

 

Es folgt eine Diskussion über die mögliche Kostenverteilung und den Schulsprengel. 
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Antrag und Beschluss: 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig einen Vertrag mit der Stadt Hall über die 

Eingliederung des Polytechnischen Schulsprengels Hall abzuschließen. 

 

Abstimmungsergebnis: beschlossen 

Ja. 18 Nein: 0 Enthaltung: 0 

 

 

4.3) Freistellungserklärung Gst 542 in EZ 16, 

KG 81019 Wattenberg 

Bericht: 

 

Der Bürgermeister trägt den Amtsvermerk vor: 

 

Freistellungserklärung Gst 542 in EZ 16, KG 81019 Wattenberg 

 

Herr Friedrich Hoppichler, Untere Hochstraße 21, 6074 Rinn, ist grundbücherlicher Allein-

eigentümer der Liegenschaft in EZ 16, KG 81019 Wattenberg. Zu dieser Liegenschaft ge-

hört u.a. das Grundstück 542, KG 81019 Wattenberg. Laut Vermessungsurkunde der 

Vermessung AVT-ZT-GmbH, Dipl.-Ing. Josef Wendl, Innsbruck, vom 17.05.2022, GZl. 

110753-006, soll aus dem Grundstück 542 eine Teilfläche von 89 m² (Trennstück 1) an 

das Grundstück 890 in EZ 86 und eine Teilfläche von 3 m² (Trennstück 4) an das Grund-

stück 358/2 in EZ 147, alle KG 81019 Wattenberg, abgetreten werden. Die Liegenschaft 

in EZ 16, KG 81019 Wattenberg, zu welcher das vorerwähnte Grundstück gehört, ist un-

ter anderem wie folgt belastet: 

 

1 a Stand 1853 

Dienstbarkeit der Weide gem Servitutenregulierungsurkunde 1872-01-20, fol. 6, Seite 95, 

Verfachbuch III. Teil auf Gst 536 542 für 
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a) Gemeinde Vögelsberg mit den überwinterten Kühen vom Abgang des Schnees bis zur 

Alpfahrt und von der Abfahrt von der Alpe bis Ende September, mit 12 Kühen in der Zeit 

von der Auffahrt auf die Alpe bis zur Abfahrt von derselben und mit 25 Stück Galtvieh und 

5 Pferde in der Zeit vom Abgang des Schnees bis Ende September 

 

b) Gemeinde Wattens mit 70 Stück Galtvieh und 6 Pferden in der Zeit vom Abgang des 

Schnees bis Ende September 

 

2 a Stand 1853 

 

Dienstbarkeit der Weide auf Gst 536 542 für die überwinterten Schafe in der Zeit vom 1. 

Mai bis 15. Juni (gem Servitutenregulierungsurkunde 1872-03-07, fol. 9, Seite 98, Ver-

fachbuch III. Teil und nach Maßgabe des Abs. III d dieser Urkunde) und für die überwin-

terten Ziegen nach Maßgabe der Verordnung der kk Stadthalterei für Tirol und Vorarlberg 

1855-02-24 LGBl. II Abt. Nr. 7 für  

a) Gemeinde Wattens  

b) Gemeinde Vögelsberg 

 

Der Bürgermeister der Gemeinde Wattenberg, Herr Franz Schmadl, hat nunmehr mit E-

Mail vom 06.02.2024 angefragt, ob seitens der Marktgemeinde Wattens gegen eine las-

tenfreie Abschreibung der vorerwähnten Trennstücke aus dem gegenständlichen Grund-

stück Einwände bestehen, und um Unterzeichnung der gegenständlichen Freistellungser-

klärungen gebeten. 

 

Da mit Ausnahme der betreffenden und vorerwähnten Trennstücke aus dem gegenständ-

lichen Grundstück die Dienstbarkeit der Weide zugunsten der Gemeinde Vögelsberg 

bzw. der Marktgemeinde Wattens auf der Liegenschaft in EZ 16, KG 81019 Wattenberg, 

weiterhin erhalten bleibt, wird von Amts wegen festgestellt, dass gegen eine lastenfreie 

Abschreibung keine Einwände bestehen. 

 

Beschlussfassung: 
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Die Marktgemeinde Wattens erteilt hiermit ihre ausdrückliche Einwilligung, dass aus dem 

Gst 542 das Trennstück 1 im Ausmaß von 89 m² und das Trennstück 4 im Ausmaß von 3 

m², alle KG 81019 Wattenberg, lastenfrei, jedoch nicht auf Kosten der Marktgemeinde 

Wattens, von der Liegenschaft in EZ 16, KG 81019 Wattenberg, abgeschrieben werden 

können. 

 

Diskussion: 

 

Antrag und Beschluss: 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig und erteilt hiermit ihre ausdrückliche Ein-

willigung, dass aus dem Gst 542 das Trennstück 1 im Ausmaß von 89 m² und das 

Trennstück 4 im Ausmaß von 3 m², alle KG 81019 Wattenberg, lastenfrei, jedoch 

nicht auf Kosten der Marktgemeinde Wattens, von der Liegenschaft in EZ 16, KG 

81019 Wattenberg, abgeschrieben werden können. 

 

Abstimmungsergebnis: beschlossen 

Ja. 18 Nein: 0 Enthaltung: 0 

 

 

5) Anträge des Überprüfungsausschusses: 

 

 

5.1) Rechnungsabschluss 2023; Prüfung und 

Genehmigung 

Bericht: 

 

Der Bürgermeister berichtet, dass für diesen Tagesordnungspunkt der Vorsitz an den ers-

ten Vizebürgermeister übergeben wird. 

 

Der Vizebürgermeister übergibt der Obfrau des Überprüfungsausschusses das Wort. 
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Der Finanzverwalter erläutert den Amtsvermerk: 
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Diskussion: 

 

GR Dr. Maria Schaffenrath, Obfrau des Überprüfungsausschusses, bedankt sich bei Ma-

rio Remes und seinem Team für die jederzeit kooperative und professionelle Zusammen-

arbeit. Die Obfrau berichtet von einer intensiven Diskussion im Überprüfungsausschuss 

und das darüber geführte Protokoll. 
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Zum vorliegenden Aktenvermerk im Rahmen dieses Tagesordnungspunktes führt die Ob-

frau aus, dass über die Kostensteigerung bezüglich des Ausweichquartiers zwar infor-

miert aber keine Beschlussfassung herbeigeführt wurde und verweist auf die Geschäfts-

verteilung bezüglich Budgetüberschreitungen. Der im Rahmen der Diskussion kritisch an-

gemerkte Punkt bezüglich Kostenbeteiligung für die Planung der multifunktionalen Sport-

anlage hat sich erledigt, weil es sich bei diesem Posten um eine alte Rechnung aus Vor-

jahren gehandelt hat, die mit der aktuellen Situation nichts zu tun hatte. 

 

Die Obfrau berichtet, dass sie sich im Überprüfungsausschuss der Stimme enthalten 

habe, weil sie die Bereiche Abweichungen vom Dienstpostenplan und Förderungen/Sub-

ventionen gemäß Geschäftsverteilung noch überprüfen wollte.  

 

Der Dienstpostenplan lt. Budget stimmt nicht in allen Bereichen mit dem Dienstposten-

nachweis lt. Rechnungsabschluss überein. Der Dienstpostenplan wird mit dem Budget 

vom Gemeinderat beschlossen. Lt. neuer Geschäftsverteilung ist zwar für das ganze Per-

sonal der Gemeindevorstand zuständig, jedoch darf dieser nicht ohne Zustimmung des 

Gemeinderates Stellen vergeben oder Umstufungen vornehmen, wenn diese nicht im 

Dienstpostenplan enthalten sind. Grundsätzlich gibt es für die Abweichungen, die mit der 

Amtsleiterin und Angelika Erler besprochen wurden, entsprechende Erklärungen. Es han-

delte sich bei den Abweichungen vor allem um zusätzlichen Personalbedarf, welcher 

nicht vorhersehbar war und um eine Umstufung. Solche Änderungen im Dienstposten-

plan sind dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen. 

 

Bezüglich Förderungen und Subventionen: Hier ist der Gemeindevorstand berechtigt im 

Einzelfall ohne Befassung des Gemeinderates € 10 000,00 zu vergeben, ansonsten 

muss der zuständige Ausschuss bzw. der Gemeinderat damit befasst werden.  

 

Der Bürgermeister erklärt, dass das Budget eine echte und ernstgemeinte Arbeitsgrund-

lage ist, denn die Aufgabe des Bürgermeisters ist es ein Budget zu erstellen und dem Ge-

meinderat vorzulegen. Beim Thema Subventionen wird erklärt, dass diese Dinge im 

Budget vorgeschlagen sind und damit Sache des Gemeinderates ist. Bei dem Punkt 

Dienstpostenplan, Dienstpostennachweis braucht es grundsätzlich einen Beschluss. 
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Wenn das Land per Gesetz Dinge vorschreibt, die man dann umsetzen muss wird seitens 

der Gemeinde reagiert. Zu den anderen Punkten wurde im Zuge eines Amtsvermerktes 

bereits Stellung bezogen. Dabei wird korrigiert, dass nicht zweimal informiert wurde, son-

dern einmal. Zum Thema Platzhalter erklärt der Bürgermeister, dass er davon auch kein 

Freund ist, jedoch ergibt sich in der Praktischen Amtsführung, dass aus verschiedenen 

Gründen gewisse Vorhaben nicht umgesetzt werden können. Es wird hervorgehoben, 

dass es gelungen ist, den aktuellen Schuldenstand um ca. € 600.000,- zu senken. 

 

GR Dr. Maria Schaffenrath erklärt, dass alle Ausgaben, die eine Gemeinde tätigt im 

Budget gedeckt sein müssen. Es wird auf die Geschäftsordnung verwiesen.  

 

Vbgm. Mag. Krämer Martin fragt die Obfrau, ob alle Fragen geklärt sind und ob man den 

Antrag stellen könnte. 

 

GR Dr. Maria Schaffenrath erklärt, dass die Fragen geklärt wurden und man den Antrag 

für den Rechnungsabschluss und die damit verbundene Entlastung des Bürgermeisters 

stellen kann. 

 

Vbgm. Mag. Krämer Martin frag den Gemeinderat, ob es noch Fragen an den Bürger-

meister gibt, bevor dieser den Saal verlässt.  

 

GV Erich Steiner erläutert, dass bei dem Vortrag von GR Dr. Maria Schaffenrath sehr vie-

les wahr ist. Weiters wird erklärt, dass die FPÖ zustimmen wird und man hoffentlich beim 

nächsten Mal, alles geklärt ist, ob man hier im rechtlichen Raum unterwegs ist.  

 

Vbgm. Mag. Martin Krämer erklärt, dass GV Erich Steiner auch immer im Gemeindevor-

stand ist und sollte ihm hier etwas auffallen bitte gleich anspricht. 

 

GV Erich Steiner erklärt, dass er auf diesem Gebiet kein Anwalt oder Experte ist. Er 

glaubt was vom Bürgermeister vorgetragen wird und es gibt auch eine Amtsleiterin die 

hier hinweisen könnte. 
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GV Martin Weissenbrunner geht auf das Ausweichsquartier für die Volkschule ein. Trotz-

dem sollte diese Überschreitung in dieser Höhe nicht mehr passieren. 

 

Der Bürgermeister erklärt, dass GV Erich Steiner gesagt hat, er sei kein Jurist und der 

Bürgermeister erklärt, er sei kein Kostenschätzer. Jedoch wird aus jedem Projekt und je-

dem Budget gelernt. Weiters erklärt der Bürgermeister, dass er aktiv an den Gemeinderat 

herangetreten ist und die Überschreitung erklärt hat. 

 

Da es keine weiteren Fragen gibt, verlässt der Bürgermeister den Raum. Frau Heinzle 

Monika kommt als Ersatzmitglied für den Bürgermeister zu dem Tagesordnungspunkt 

dazu. 

 

GR Mst. Dietmar Hinterreiter fragt nach, ob das Vorgehen mit dem Ersatzmitglied in der 

Tiroler Gemeindeordnung steht. 

 

Vbgm. Mag. Krämer Martin verweist auf die TGO §107 Abs. 2. 

 

Es folgt eine kurze Diskussion über das Projekt des Ausweichsquartiers der Volkschule. 

 

 

Antrag und Beschluss: 

 

Der Gemeinderat beschließt mit einer Gegenstimme den Vorgelegten Rechnungs-

abschluss 2023 und erteilt dem Bürgermeister die Entlastung. 

 

 

Abstimmungsergebnis: beschlossen 

Ja. 17 Nein: 1 Enthaltung: 0 

 

 

6) Anträge des Technischen Ausschusses: 

  



 -    17    - 943 

 

 

 

6.1) Erlassung eines Bebauungsplanes für das 

neu gebildete Gst. 24/6, KG Wattens ( Pa-

pierfabrik - Neubau Wasseraufbereitungs-

gebäude) 

Bericht: 

 
Der Obmann des Technischen Ausschusses bringt folgenden Aktenvermerk vor: 
 
1. Planungsbereich - Bebauungsplananlass  
Der Planungsbereich umfasst das aus der Gp. 24/1 abgetrennte und neu gebildete Bau-
grundstück Gp. 24/6, KG Wattens, mit dem Flächenausmaß von 5680 m².  
Die bestehende Wasseraufbereitungsanlage mit der Peripherie wird abgebrochen und 
durch einen Neubau mit Nebengebäuden ersetzt.  
Das Betriebsareal der Papierfabrik ist großflächig als Industrie- und Gewerbegebiet ge-
widmet.  
Das neu gebildete Baugrundstück verfügt ebenso über eine einheitliche Widmung als Ge-
werbegebiet.  
Zur Genehmigung der geplanten Grundteilung sowie unter Bezugnahme auf die raumord-
nungsrechtlichen Bestimmungen und Vorgaben des Örtlichen Raumordnungskonzeptes 
ist die Erlassung eines Bebauungsplanes verpflichtend.  
2. Topografie, bestehende Bebauung, Erschließung und Nutzung  
 
Der Planungsbereich liegt im südlichsten Bereich des Betriebsareals der Papierfabrik und 
grenzt im Osten an das Wohngebiet der Waldsamgasse und im Süden an das Kerngebiet 
mit der Sondernutzungsfläche Kulturzentrum (VKz) mit dem Musikpavillon an.  
Durch den Abbruch der Bestandsnutzungen entsteht eine große Freifläche, auf der das 

ca. 36 m x 33 m große und ca. 8,0 m hohe neue Wasseraufbereitungsgebäude errichtet 

wird. Auf den umgebenden Außenflächen werden Nebengebäude, Parkflächen und La-

gerflächen angeordnet. Zur Wohnbebauung im Osten und zum Teil im Süden verbleibt 

der bewaldete Grüngürtel als Immissions-Sichtschutz bestehen. 

 

Die Erschließung des Wasseraufbereitungsareals erfolgt betriebsintern von Norden.  
Das Baugrundstück reicht punktuell direkt an den Wattenbach heran.  
Im Gewässeruferschutzbereich und im direkten Gefahrenbereich sind keine Nutzungsän-
derungen vorgesehen.  
Die geplanten baulichen Anlagen sowie das mit einem Flachdach versehene Wasserauf-
bereitungsgebäude mit. ca. 9000 m³ Baumasse sind im Orts- und Straßenbild nicht be-
sonders bildwirksam bzw. können durch Grünflächen und Baumbestände von den sen-
siblen Nutzungen des Ortskernes abgetrennt werden.  
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3. Bestehende raumordnungsrechtliche Festlegungen  
 
Örtliches Raumordnungskonzept:  
Im Örtlichen Raumordnungskonzept der Marktgemeinde Wattens befindet sich der Pla-
nungsbereich im baulichen Entwicklungsbereich G02 - Papierfabrik, für welchen folgende 
Festlegungen gelten: 
Nutzung G:   vorwiegend gewerbliche Nutzung  
Zeitzone Z1:   unmittelbarer Bedarf  
Dichtezone D1:  überwiegend freistehende Objekte  
 
Flächenwidmungsplan:  
Im Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde Wattens ist das Planungsgebiet als Ge-
werbe- und Industriegebiet gemäß § 39 Abs. 1 TROG 2022 gewidmet.  
 
Nutzungsbeschränkungen:  
Der Planungsbereich liegt im Wildbach-Gelben Gefahrenzonenbereich des Wattenba-
ches. Sonstige Nutzungsbeschränkungen sind nicht bekannt. 
 

 
4. Zielsetzungen der Bebauungsplanung  
 
Der Bebauungsplan sieht eine Bebauung in offener Bauweise unter Einhaltung der TBO-
Abstandsbestimmungen (Wandhöhe x 0,4 bzw. mind. 3,00 m) vor.  
Durch die Höhenfestlegung mit einer maximalen Gebäudehöhe von ca. 10,0 m bezogen 
auf das gewachsene Gelände wird in der Grundstücksmitte die Anordnung der Baukörper 
vorgegeben. Der östliche und südliche Randbereich des Baugrundstückes sollte unbe-
baut bleiben, um den bestehenden Grüngürtel/Trennstreifen zum Siedlungsbestand si-
cherzustellen.  
Mit der Festlegung der Bebauungsbestimmungen zur Baudichte und Bauhöhe können 
die betrieblichen Erfordernisse einer zeitgemäßen Wasseraufbereitung ermöglicht wer-
den, andererseits einer geordneten baulichen Entwicklung im Sinne der Ziele der Örtli-
chen Raumordnung unter Berücksichtigung der angrenzenden sensiblen Kernzonen- 
bzw. Wohngebietsnutzung Rechnung getragen werden.  

  
 5.    Bebauungsbestimmungen  
  

          1.1 Mindestinhalte des Bebauungsplanes  
  

a. Straßenfluchtlinie¹ und Baufluchtlinie²:  
Die allgemein übliche Festlegung einer Straßenfluchtlinie und Baufluchtlinie entfällt, da 
das Planungsgebiet von keiner öffentlichen Verkehrsfläche berührt wird. 
 

 
b. Bauweise³:  
Für das Planungsgebiet gilt eine offene Bauweise mit dem Mindestgrenzabstand gemäß 

§ 6 Abs. 1 lit. a TBO 2022 (Wandhöhe x 0,4 bzw. mind. 3,00 m). 
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c. Mindestbaudichte⁴:  
Zur Erzielung einer grundsparenden Bebauung ist als Mindestbaudichte eine Baumas-

sendichte von 1,0 BMD vorgegeben. 

 

 
d. Bauhöhe⁵:  
Die Bauhöhe wird durch den obersten Gebäudepunkt mit HG H 565.00 m ü.A. vorgege-

ben. Um im Randbereich gewerbliche Gebäudenutzungen hintanzuhalten, Nutzungskon-

flikte möglichst zu vermeiden und die bestehenden Grün- und Sichtschutzstreifen erhal-

ten zu können, wird hier die Höhe des Geländebestandes als HG H mit 557,0 m ü.A. als 

Höhenbeschränkung vorgegeben. 

 

 

1.2 Weitere Inhalte des Bebauungsplanes  
 

 
a. Höchstbaudichte⁴:  
Die gebietsbezogene angemessene Höchstbaudichte wird als Baumassendichte höchst 

mit 3,0 BMD festgelegt, um über das Projekt hinausgehende vertretbare allfällige betrieb-

liche Erweiterungen zu ermöglichen. 

 

Über Antrag des Technischen Ausschusses könnte somit vom Gemeinderat gem. § 64 

Abs. 1 und 4 TROG 2022 folgender Beschluss gefasst werden: 

 

 
Auflegung des Entwurfs eines Bebauungsplanes nach § 56 Abs. 1 TROG 2022 für den 
Bereich des neu gebildeten Gst 24/6, KG Wattens, laut planlicher Darstellung und Le-
gende sowie Erläuterungsbericht der Plan Alp ZT GmbH, Innsbruck, durch 4 Wochen zur 
öffentlichen Einsichtnahme im Gemeindeamt;  
 

 
1. Auflegung des Entwurfs eines Bebauungsplanes nach § 56 Abs. 1 TROG 2022 für 

den Bereich des neu gebildeten Gst 24/6, KG Wattens, laut planlicher Darstellung und 
Legende sowie Erläuterungsbericht der Plan Alp ZT GmbH, Innsbruck, durch 4 Wo-
chen zur öffentlichen Einsichtnahme im Gemeindeamt  
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2. Gleichzeitiger Beschluss zur Erlassung eines Bebauungsplanes für den oben ange-
führten Planungsbereich mit folgenden Festlegungen:  

Baumassendichte mind.: 1,0  

Baumassendichte höchst: 3,0  

Bauweise: offen  

höchster Punkt Gebäude: 565,0 m ü.A. bzw. 557,0 m ü.A.  
 

Abgrenzung verschiedener Festlegungen innerhalb des Planungsbereiches  

 

 

Diskussion: 

 

Es folgt eine Kurze Diskussion über das Bauprojekt. 

 

Antrag und Beschluss: 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig unter der Abwesenheit von GR Robert 

Moosleitner: 

 
3. Auflegung des Entwurfs eines Bebauungsplanes nach § 56 Abs. 1 TROG 2022 

für den Bereich des neu gebildeten Gst 24/6, KG Wattens, laut planlicher Dar-
stellung und Legende sowie Erläuterungsbericht der Plan Alp ZT GmbH, Inns-
bruck, durch 4 Wochen zur öffentlichen Einsichtnahme im Gemeindeamt  

 
4. Gleichzeitiger Beschluss zur Erlassung eines Bebauungsplanes für den oben 

angeführten Planungsbereich mit folgenden Festlegungen:  

Baumassendichte mind.: 1,0  

Baumassendichte höchst: 3,0  

Bauweise: offen  

höchster Punkt Gebäude: 565,0 m ü.A. bzw. 557,0 m ü.A.  
 

Abgrenzung verschiedener Festlegungen innerhalb des Planungsbereiches  

 

Abstimmungsergebnis: beschlossen 

Ja. 17 Nein: 0 Enthaltung: 0 
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6.2) Bebauungsplan B48 Gst 422/8, Innstraße 

25, BV SK1 Projekt GmbH 

Bericht: 

 

Der Obmann des Technischen Ausschusses bringt folgenden Aktenvermerk vor: 
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Diskussion: 

 

Keine Wortmeldungen. 

 

Antrag und Beschluss: 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig unter der Abwesenheit von GR Robert 

Moosleitner. Gemäß § 64 Abs. 1 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2022 – TROG 

2022 Auflegung des Entwurfs eines Bebauungsplanes nach § 56 Abs. 1 TROG 2022 

für das als Bauland/Wohngebiert ausgewiesene Gst 422/8 KG Wattens laut planli-

cher Darstellung und Legende sowie Erläuterungsbericht der Firma Planalp, Inns-

bruck, durch vier Wochen zur öffentlichen Einsichtnahme im Gemeindeamt. Gemäß 

§ 64 Abs. 4 TROG 2022 gleichzeitig Beschluss über die Erlassung des gegenständ-

lichen Bebauungsplanes mit folgenden Festlegungen: 

 

Baumassendichte mindest  1,3 

Baumassendichte höchst  2,55 

Nutzflächendichte höcht   0,55 

Oberirdische Geschoße Höchstzahl 3 

Offene Bauweise 

Höchster Punkt Gebäude   560,5 m ü.A. 

 

Abstimmungsergebnis: beschlossen/ 

Ja. 17 Nein: 0 Enthaltung: 0 
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7) Anträge des Umwelt-, Verkehrs- und Energie-

ausschusses: 

  

 

 

7.1) Angebot Teilverkehrskonzept Wattens 

Nordwest, Beratung und Beschluss 

Bericht: 

 

Der Obmann erklärt, dass Teilverkehrskonzept und erläutert die Unterlagen. 

 

Diskussion: 

 

Keine Wortmeldungen. 

 

Antrag und Beschluss: 

 

Der Gemeinderat beschließt mit einer Enthaltung und unter Abwesenheit von GR 

DI. Christoph Müller den Auftrag zur Erstellung des Teilverkehrskonzept zu verge-

ben. 

 

 

Abstimmungsergebnis: beschlossen 

Ja. 16 Nein: 0 Enthaltung: 1 

 

 

8) Anträge des Sozial-, Familien- und Integrati-

onsausschusses: 
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8.1) Verwaltungsgemeinschaft Sommerhort 

Wattens-Fritzens-Wattenberg 

Bericht: 

 

Die Obfrau trägt den Amtsvermerk vor: 

 

Aufgrund der Fixierung der Pilotregionen für den Rechtsanspruch auf die Kinderbetreuung 

müssen wir als Marktgemeinde zukünftig immer mehr in Richtung Kooperationen arbeiten, 

um den Familien auch innerhalb dieser Region eine bestmögliche Kinderbetreuung bieten 

zu können. 

Der Ausschuss ist einstimmig für das Vorhaben. 

 

Im konkreten Fall kann darauf hingewiesen werden, dass keine tatsächlichen Kosten an-

fallen werden, allerdings durch den Verwaltungsaufwand und den Verbrauch von etwaigen 

Verbrauchsgütern ein einmaliger Betrag überwiesen wird. 

 

Dem Gemeinderat wird empfohlen, die Verwaltungsgemeinschaft nach TGO 142a mit den 

Gemeinden Fritzens – Wattens – Wattenberg für den Sommerhort zuzustimmen. 

 

Diskussion: 

 

GR Martin Schrott erklärt, dass eine Kooperation eine sehr gute Sache ist und dass man 

dadurch die Kinderbetreuung auf breite Füße stellt, ist ebenfalls zu begrüßen. 

 

 

Antrag und Beschluss: 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Abschluss einer Kooperationsverein-

barung mit der Gemeinde Fritzens und Gemeinde Wattenberg (Bildung einer Ver-

waltungsgemeinschaft gemäß § 142a TGO mit der Gemeinde Fritzens und der Ge-

meinde Wattenberg zur gemeinsamen, sparsameren und zweckmäßigeren Besor-

gung der Kinderbetreuung im Sommerhort). 
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Abstimmungsergebnis: beschlossen 

Ja. 18 Nein: 0 Enthaltung: 0 

 

 

11) Bericht aus dem Gemeindevorstand 

Bericht: 

 

Der Bürgermeister berichtet wie folgt: 

 

Das Fahrzeug für Essen auf Rädern wurde gekauft und befindet sich in der Adaption.  

Weiters wurden insgesamt ca. €10.000,- an Spenden für das Auto gesammelt. 

Eine Verkehrszählung im April wurde in Auftrag gegeben. 

Ein Auftrag wurde im Bereich der Konzept-Weiterentwicklung für den Kirchplatz verge-

ben. Weiteres wurde ein Auftrag im Bereich Besucherlenkung auch im Blick der Park-

raumbewirtschaftung vergeben. 

Weiters wurde mit der „POJAT“ eine Jugendumfrage ausgearbeitet. 

 

 

12) Bericht des Bürgermeisters 

Bericht: 

 

Der Bürgermeister berichtet wie folgt. 

 

Das Schwimmbad eröffnet am 03.05.2024. 

 

Destination Wattens: Besprechung vor Ort im April. 

 

Bahnhof Fritzens-Wattens ist im Zeitplan und die Schlussrechnung des Planungsvertrags 

ist eingetroffen.  
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Kristallmäuse: Regelung der Indexanpassung. 

 

Bibliothek – Korrektur: Leiterin macht ihre Ausbildung voraussichtlich im September fertig. 

 

Volkschule Kirchplatz ist im Zeitplan, Baustelleneinrichtung und Verkehrssperre ab 27. 

Mai geplant. 

 

Vögelsberger Hangrutsch: Akt bei Landesverwaltungsgericht, Stellungnahme in Arbeit. 

 

GR-Sitzung am 25.04. Themen werden unteranderem Auftragsvergabe Volksschule 

Kirchplatz, Kinderkrippe und Kabinensituation Eislaufplatz sein. 

 

 

14) Anträge, Anfragen und Allfälliges: 

Bericht: 

 

GR Mst. Dietmar Hinterreiter erklärt, dass auf der Bundesstraße von Volders nach 

Kolsass viele Autofahrer trotz Linksabbiegeverbot abbiegen und vielleicht kann sich der 

Verkehrsausschuss mit diesem Thema beschäftigen. 

 

GR Mst. Dietmar Hinterreiter erklärt, dass schon seit längerem die FPÖ Wattens einen 

Antrag zur Begrünung der Begegnungszone eingebracht hat und möchte nun wissen, wie 

weit man nun bei diesem Thema ist. 

 

GR Mst. Dietmar Hinterreiter erklärt, dass morgen die Pfarre in der Marienkirche zu ei-

nem Abend mit der „Goldenen Stimme“ einlädt. 

 

Der Bürgermeister erklärt, dass man beim Thema Linksabbieger in enger Zusammenar-

beit mit der Bundespolizei ist. Diese kontrollieren regelmäßig, jedoch muss man die Per-

sonen sofort beim Lenkmanöver ertappen. 
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Weiters erklärt der Bürgermeister, dass der Antrag noch offen ist, jedoch muss aufgrund 

der Ressourcen der Antrag noch zurück gehalten werden und liegt dadurch beim Bürger-

meister. 

 

GR Haris Alibabic präsentiert den Antrag: 

 

Betreff: Antrag auf Einführung einer 30er-Zone rund um die Volksschule am Kirchplatz 

(Ausweichsquartier) 

 

Sehr geehrte Mitglieder der Gemeindevertretung, 

 

hiermit möchte ich im Namen vieler besorgter Eltern, Lehrkräfte und Anwohner einen An-

trag zur Einführung einer 30er-Zone rund um unsere örtliche Volksschule stellen. Als El-

tern und Bürger der Gemeinde ist es uns ein großes Anliegen, die Sicherheit unserer Kin-

der auf dem Schulweg sowie im schulischen Umfeld zu gewährleiste. Leider sehen wir 

uns mit vermehrten Gefahrensituationen im Straßenverkehr konfrontiert, insbesondere zu 

den Stoßzeiten während des Schulbeginns und –endes. 

 

Hier sind einige Gründe, die für die Einführung einer 30er-Zone sprechen: 

 

1. Schutz der Kinder: Die Sicherheit und Unversehrtheit unserer Kinder hat oberste 
Priorität. Durch die Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h wird das 
Risiko von Unfällen und Verletzungen deutlich verringert. 

2. Erhöhung der Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer: Eine niedrigere Geschwin-
digkeitsbegrenzung zwischen Autofahrer dazu, langsamer zu fahren und aufmerk-
samer zu sein, insbesondere in Bereichen mit Füßgängerverkehr wie vor Schulen. 

3. Verbesserung des Schulklimas: Eine sicherere Umgebung trägt dazu bei, ein an-
genehmes und förderliches Schulklima zu schaffen, in dem sich Kinder und Lehr-
kräfte wohl und geschützt fühlen können. 

4. Einbindung der Gemeinde in die Verkehrssicherheit: Die Einführung einer 30er-
Zone zeigt das Engagement und die Verantwortungsbereitschaft der Gemeinde für 
die Verkehrssicherheit und das Wohlergehen ihrer Bürger, insbesondere der Kin-
der. 

 

Wir sind uns bewusst, dass die Einführung einer neuen Verkehrsregelung sorgfältig ge-

prüft werden muss und dass dies möglicherweise Veränderungen im Straßenlayout 
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erfordert. Dennoch sind wir überzeugt, dass die positiven Auswirkungen einer 30er-Zone 

rund um die Volksschule die Investitionen und Anpassungen rechtfertigen.  

 

Wir möchten Sie daher bitten, unseren Antrag anzunehmen und Maßnahmen zur Einfüh-

rung einer 30er-Zone zu ergreifen, um die Sicherheit unserer Kinder zu gewährleisten 

und das Wohlergehen unserer Gemeinde zu fördern. 

 

Für weitere Informationen oder Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Gemeinsam für Wattens und SPÖ Wattens 

GR Robert Moosleitner 

EGR Haris Alibabic 

 

Dieser Antrag wird nicht als Dringlichkeitsantrag eingebracht, Dieser Antrag soll dem zu-

ständigen Gremium zugewiesen werden. 

 

GR Alexandra Jeller informiert über den geplanten Ausbau der Kinderbetreuung im EKIZ. 

Bei der letzten Gemeinderatssitzung wurde informiert, dass es Bemühungen in diese 

Richtung gibt. Der Bürgermeister ist bereits informiert, jedoch könnte es für den gesam-

ten Gemeinderat interessant sein. Der Ausbau in der Swarovskistraße ist geplant. Da das 

EKIZ bemüht ist die Subvention so gut wie möglich zu nützen, ist geplant die Räumlich-

keiten effizienter zu nützen und dadurch möchte man eine Betreuung für 5 Tage anbie-

ten. Wenn es zu einer Krippe wird, übernimmt einen guten Teil der Kosten das Land Tirol, 

dadurch wird die Gemeinde entlastet die Hausaufgaben wurden vom EKIZ erledigt und 

beim Land Tirol angefragt. Aktuell fehlt noch die Bewilligung durch die Gemeinde und den 

Bürgermeister. Natürlich muss dieser Schritt gut überlegt sein. Das EKIZ ist der Auffas-

sung, dass die bisherige Subvention von der Gemeinde reicht. Unvorhergesehenes gibt 

es immer. 
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Der Bürgermeister erklärt, dass man sich mit diesem Thema im April im Gemeinderat und 

auch im Ausschuss berät, denn als Bürgermeister wird im Alleingang kein Kooperations-

vertrag getroffen, sondern es ist wichtig, dies auf breiter Basis zu beschließen. Weiters 

erklärt der Bürgermeister, dass die Informationen von der Geschäftsführerin und der Ob-

frau andere sind. Gerade in Bezug auf die Kosten. Weiteres wird Frau Jeller gefragt ob es 

ein persönliches oder berufliches Interesse gibt, das dieses Thema parallel zur Ge-

schäftsführung und der Obfrau am Tisch des Gemeinderates bringt. 

 

GR Alexandra Jeller erklärt, dass man sich mit der Geschäftsführung und der Obfrau ab-

gesprochen hat, ob man dieses Thema heute in den Gemeinderat bringt. 

 

Der Bürgermeister wird dem noch einmal nachgehen warum gewisse Themen nicht syn-

chron laufen. Konkret beim Thema Kosten, dass der Finanzplan nicht hinreichend ist und 

man definitiv mit Mehrkosten zu rechnen hat.  

 

GR Alexandra Jeller erklärt, dass sie beim EKIZ angestellt ist, dies bekannt ist und kein 

Geheimnis ist. Jedoch wurde der Finanzplan mit bestem Wissen und Gewissen ausgear-

beitet. Natürlich muss man mit Mehrkosten rechnen. Jedoch ist man davon ausgegan-

gen, dass die aktuelle Subvention reicht.  

 

Der Bürgermeister erklärt, dass man dieses Thema nun nicht noch weiter ausbreiten 

muss und man dem Ausschuss und Gemeinderat den Raum geben muss, dieses Thema 

zu beraten. 

 

GR Dr. Maria Schaffenrath fragt nach, ob diese ganzen Fakten in den Ausschuss kom-

men und dann mit einem Beschlussvorschlag vom Ausschuss in den Gemeinderat ge-

bracht wird. 

 

Der Bürgermeister erklärt, dass das Land Tirol eine Zustimmung der Standortgemeinde 

möchte, da es keine Kosten außer der üblichen Förderungen übernimmt und sollte das 

EKIZ in eine Schräglage kommen muss die Gemeinde helfen. 
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Von der Behandlung der weiteren Tagesordnungspunkte wird die Öffentlichkeit ausge-

schlossen. 

 

Die Beratung und Beschlussfassung zu diesen Tagesordnungspunkten werden in einer 

gesonderten Niederschrift gemäß § 46 Abs. 3 Tiroler Gemeindeordnung aufgenommen. 

 

In Folgenden werden die Beschlüsse aus der gesonderten Niederschrift festgehalten. 

 

Die Mietvertragsverlängerungen wurden einstimmig beschlossen. 

 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Wohnung der „Neuen Heimat Tirol – Gemein-
nützige WohnungsGmbH: Rettlsteinerweg 48d, Top 3 (3-Zimmer, 85,34 m²) an Frau Sila 
SARIBAL zu vergeben. 
 
Abstimmungsergebnis: beschlossen/ 

Ja. 18 Nein: 0 Enthaltung: 0 

 

Der Gemeinderat beschließt mit einer Enthaltung die Wohnung der Marktgemeinde Wat-
tens: Peter-Rosegger-Straße 24, Top 10 (2-Zimmer, 60,42 m²) an Herrn Fabio Staller zu 
vergeben. 
 

Abstimmungsergebnis: beschlossen/ 

Ja. 17 Nein: 0 Enthaltung: 1 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Wohnung der Marktgemeinde Wattens: Pe-
ter-Rosegger-Straße 4, Top 5 (1-Zimmer, 28,85 m²) an Frau Angelina Vogl zu vergeben. 
 

Abstimmungsergebnis: beschlossen/ 

Ja. 18 Nein: 0 Enthaltung: 0 

 

Der Gemeinderat beschließt mit einer Enthaltung die Wohnung der Marktgemeinde Wat-
tens: Rudolf-Steinacher-Straße 1, Top 2 (2-Zimmer, 58,50 m²) an Frau Monika Möcker zu 
vergeben. 
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Abstimmungsergebnis: beschlossen/ 

Ja. 17 Nein: 0 Enthaltung: 1 

 

Der Gemeinderat beschließt die Wohnung der Marktgemeinde Wattens: Rudolf-Steina-
cher-Straße 11, Top 8 (3-Zimmer, 64,66 m²) an Herrn Marco Wenzel zu vergeben. 
 

Abstimmungsergebnis: beschlossen/ 

Ja. 18 Nein: 0 Enthaltung: 0 

 

Der Gemeinderat hat die Umstufung in eine andere Entlohnungsgruppe eines Bedienste-

ten im Bauhof einstimmig beschlossen. 

 

Der Gemeinderat hat seine Unzuständigkeit in einer Personalangelegenheit beschlossen. 

 

 

Nachdem keine weiteren Fragen zur Beratung stehen, schließt Bürgermeister MMag. 

Lukas Schmied um 21:51 Uhr die Sitzung. 

 

 

Der Schriftführer: Für den Gemeinderat: 

Alexander Jank e.h.                                                                   GR Martin Schrott e.h. 

                                                                                                   MMag Lukas Schmied e.h. 

                                                                                                   GV Erich Steiner e.h. 


